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Kreisumlage 
 
Der Kreisumlagebescheid ging am 14.02.2017 bei der Stadtverwaltung ein (vgl. 
Anlage). Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 06.12.207 hat die 
Verwaltung zur Fristwahrung Widerspruch gegen diesen Bescheid eingelegt. Dieser 
Widerspruch erfolgte allerdings zunächst ohne Begründung.  
 
In der Sitzung ist noch einmal darüber zu diskutieren, ob die in der Resolution an den 
Landrat vom Dezember 2016 genannten Gründe hierfür herangezogen werden 
sollen.  
 
Sollten andere bzw. weitere Gründe herangezogen werden, so sind diese in der 
Sitzung zu formulieren. 
 
Insgesamt betrachtet hält die Verwaltung ein Widerspruchs- bzw. Klageverfahren 
gegen die Festsetzung der Kreisumlage für aussichtslos.  
 
Sollte ein entsprechender Beschluss gefasst werden, ist dieser zwar nicht 
rechtswidrig, aber nach Auffassung der Verwaltung nachteilig für die Stadt, weil er 
Verwaltungskraft bindet und Kosten in noch nicht absehbarer Höhe nach sich zieht, 
ohne eine Erfolgsaussicht erkennen zu können.  
 
Je nach Beschlussfassung kann der Bürgermeister gemäß § 43 Abs. 2 
Gemeindeordnung einem solchen Beschluss widersprechen. 
 
 

24.02.2017/Dieterich 
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